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1101-2-1 

Bekanntmachung 
der Neufassung des 

Gesetzes über die Aufwandsentschädigung 
für die Mitglieder des Bayerischen Senats 

Vom 11. November 1996 

Auf Grund des § 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Aufwandsentschädigung für die 
Mitglieder des Bayerischen Senats vom 24. Juli 
1996 (GVBl S. 287 , BayRS 1101-2-1) wird nachste
hend der Wortlaut des Gesetzes über die Aufwands
entschädigung für die Mitglieder des Bayerischen 
Senats in der vom 1. August 1996 an geltenden Fas
sung") bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergi.~t sich aus den Änderungen 
durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes über 
die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des 
Bayerischen Senats vom 24 . Juli 1996 (GVBl S. 287). 

München, den 11. November 1996 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 

' ) Die bis zum 31. Juli 1996 betragsmäßig entstandenen Ansprüche 
aus Art. 2 Sätze 1 und 2 des Gesetzes in der bisherigen Fassung 
werden beim Ausscheiden des jeweiligen Mitglieds abgegolten. 

1101-2-1 

Gesetz 
über die Aufwandsentschädigung 

für die Mitglieder des Bayerischen Senats 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. November 1996 

Art. 1 

(1) IJedes Mitglied des Bayerischen Senats er
hält eine am Schluß jedes Monats fällige Auf
wandsentschädigung. 2Sie besteht aus einem 
Grundbetrag und den Sitzungsgeldern. 

sidium des Senats im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuß festgestellt. 

(3) 1 Das Sitzungsgeld wird für jeden Tag ge
währt, an dem ein Mitglied an einer Vollsitzung, 
der Sitzung eines Fachausschusses oder eines Un
terausschusses am Parlamentsort teilnimmt. 2Es 
beträgt 250,- Deutsche Mark. 3Für denselben Tag 
fällt es nur einmal an. 4 Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten 
en tsprechend. 

(2) 1 Der Grundbetrag beläuft sich auf 2500,
Deutsche Mark im Monat. 2Der Betrag wird jeweils 
zum 1. Juli eines Jahres an die Preisentwicklung 
der Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Bay
ern angepaßt, die vom Juli des abgelaufenen Jahres 
gegenüber dem Juli des vorangegangenen Jahres 
eingetreten ist. 3Den Preisentwicklungssatz teilt 
das Landesamt für Statistik und Datenverarbei
tung bis 1. März eines Jahres dem Präsidenten mit. 
4Die Höhe des sich so ergebenden, auf volle Deut
sche Mark aufzurundenden Betrags wird vom Prä-

(4) Beginnt oder endet die Mitgliedschaft im 
Laufe eines Monats, so erhält das Mitglied den 
Grundbetrag und die Leistungen nach Art. 2 und 4 
für den vollen Monat. 

(5) 1 Mitglieder, die ihren Wohnsitz in einer Ent
fernung von 100 bis 199 Eisenbahnkilometern vom 
Parlamentsort haben, erhalten einmal in der Woche, 
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in der sie an einer Sitzung teilnehmen, eine Entfer
nungspauschale in Höhe eines Sitzungsgeldes. 2Be
trägt die Entfernung 200 Eisenbahnkilometer unä 
darüber, so erhöht sich die Entfernungspauschale 
um ein weiteres halbes Sitzungsgeld. 

(6) Das Sitzungs geld steht auch den Mitgliedern 
des Präsidiums und des Hauptausschusses für Sit
zungen zu, denen sie in dieser Eigenschaft beiwoh-
nen. . 

(7) Leitet ein Mitglied die Sitzung eines Fachaus
schusses oder Unterausschusses oder eine Informa
tionsfahrt, so erhält es dafür einmal am Tage ein 
weiteres halbes Sitzungsgeld. 

Art. 2 

Der Präsident des Bayerischen Senats erhält eine 
weitere monatliche' Aufwandsentschädigung in 
Höhe des eineinhalbfachen Grundbetrags, die Vize
präsidenten in Höhe des halben Grundbetrags. 

Art. 3 

(1) 1 Die Mitglieder haben das Recht zur freien 
Fahrt in Bayern auf dem Streckennetz der Deut
schen Bahn AG und den staatlichen Verkehrseinrich
tungen sowie den Verkehrsmitteln der Landeshaupt
stadt München. 2Die Kosten sind den Trägern der 
Verkehrsmittel aus dem Staatshaushalt zu erstat
ten, soweit sie von diesen geltend gemacht werden. 

(2) Den Mitgliedern wird für Unfälle, die sich im 
Zusammenhang mit ihrer Mandatstätigkeit ereig
nen , Versicherungsschutz gewährt. 

Art. 4 

IMitglieder des Bayerischen Senats, die ihr Ein
kommen überwiegend aus fr eiberuflicher Tätig
keit, aus Land- und Forstwirtschaft oder aus einem 
Gewerbebetrieb beziehen oder als Arbeiter oder als 
Angestellte außerhalb des öffentlichen Dienstes be
schäftigt sind, erhalten für ihren in Ausübung ihrer 
Tätigkeit als Mitglied des Bayerischen Senats ein
getretenen Einkommens-, Lohn- oder Gehaltsaus
fall zur Abgeltung dieses Ausfalls auf Antrag drei 
F9-nftel eines Grundbetrags gemäß Art. 1 Abs.2. 
2Uber den Antrag, der zu begründen ist, entschei
det das Präsidium. 3Gegen einen ablehnenden Be
scheid des Präsidiums kann der Hauptausschuß an
gerufen werden. 

Art. 5 

Der Grundbetrag nach Art. 1 Abs. 2 entfällt, so
lange ein Mitglied des Bayerischen Senats Mitglied 
des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bun
destags oder der gesetzgebenden Körperschaft ei
nes anderen Bundeslandes ist. 

Art. 6 

(1) 1 Dienstreisen sind Reisen für den Bayeri
schen Senat, die vor Antritt der Reise vom Präsi
denten genehmigt worden sind. 2Mitglieder des 
Bayerischen Senats sind berechtigt, Dienstreisen 
mit dem Flugzeug oder Schlafwagen durchzufüh
ren. 3Für Dienstreisen wird Reisekostenvergütung 
nach dem Bayerischen Reisekostengesetz gewährt. 

(2) lInformationsfahrten des Senats, eines Fach
ausschusses oder eines kollegialen Leitungsorgans 

gelten für die teilnehmenden Mitglieder als geneh
migte Dienstreisen. 2Die Mitglieder haben An
spruch auf ein Sitzungsgeld nach Art. 1 AbS.3. 
3 Art. 1 Abs. 5 findet keine Anwendung. 4Tagegeld 
nach dem Bayerischen Reisekostengesetz wird 
nicht gewährt. 

(3) Mitglieder, die vom Senat als Mitglieder in 
Verwaltungsräte, Beiräte und sonstige Gremien au
ßerhalb des Bayerischen Senats entsandt worden 
sind, haben Anspruch auf Reisekostenvergütung 
sowie auf Ersatz der anfallenden Kosten, soweit 
diese Beträge nicht von den betreffenden oder an
deren Stellen gewährt werden. 

(4) 1 Mi tglieder, die vom Präsidenten mit der Ver
tretung des Senats bei offizie~~en Veranstaltungen 
oder bei Veranstaltungen der Offentlichkeitsarbeit 
beauftragt oder die auf Tagungen entsandt werden, 
haben Anspruch auf Reisekostenvergütung sowie 
auf ein Sitzungsgeld nach Art. 1 Abs. 3. 2 Absatz 2 
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

Art. 7 

(1) Für jeden Tag, an dem ein Mitglied des Baye
rischen Senats einer Vollsitzung unentschuldigt 
ferngeblieben ist, werden ihm vom Grundbetrag 
150,- Deutsche Mark abgezogen. 

(2) Als Entschuldigung gelten insbesondere 
Krankheit, höhere Gewalt, Auslandsreisen, Ge
schäfte im Auftrag des Senats, ehrenamtliche Tä
tigkeit, berufliche Verhinderung und Erholungs
urlaub, wenn das Mitglied spätestens am zweiten 
Tag nach der Vollsitzung den Grund für sein Fern
bleiben dem Präsidenten schriftlich oder mündlich 
mitgeteilt hat. 

(3) lEin Mitglied, das an einer namentlichen Ab
stimmung in einer Vollsitzung nicht teilgenommen 
hat, verliert für diesen Sitzungstag den Anspruch 
auf Sitzungsgeld. 2 Außerdem werden ihm 150,
Deutsche Mark vom Grundbetrag abgezogen. 

Art. 8 

Die Abzüge nach Art . 7 werden auf Vorschlag des 
Präsidenten vom Hauptausschuß festgestellt. 

Art. 9 

(1) Auf die Aufwandsentschädigung kann nicht 
verzichtet werden. 

(2) Der Anspruch auf die Aufwandsentschädi
gung ist nicht übertragbar. 

Art. 10 

1 Das Präsidium des Bayerischen Senats erläßt im 
Benehmen mit dem Hauptausschuß die zur Durch
führung des Gesetzes erforderlichen Ausführungs
bestimmungen. 2In den Bestimmungen kann eine 
Ausgleichsmöglichkeit für den Fall vorgesehen 
werden, daß sich bei Anwendung des Art. 1 Abs. 5 
im Einzelfall unzumutbare Härten ergeben. 

Art. 11 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1961 in 
Kraft. ' ) 

') Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 4. Dezember 1961 
(GVBI S . 247) 
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2020-1-1-1-1 

Verordnung 
über Waldgenossenschaften 

(WGV) 

Vom 14. November 1996 

Auf Grund des Art. 83 Abs. 4 Satz 2 der Gemein
deordnung (GO) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 6. Januar 1993 (GVBl S.65, BayRS 
2020-1-1-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 1996 (GVBI S.289), erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verord
nung: 

§ 1 

Aufgaben 

(1) Hauptaufgabe einer Waldgenossenschaft ist 
die sachgemäße Bewirtschaftung des Abfindungs
waldes nach waldgesetzlichen und forstwirtschaft
lichen Bestimmungen, insbesondere die Verbes
serung der forstwirtschaftlichen Erzeugung und 
die Förderung des Absatzes von Forsterzeugnis
sen. 

(2) 1 Die Waldgenossenschaft kann, vorbehalt
lich der Rechte Dritter und falls es die Satzung vor
sieht, in die Bewirtschaftung auch Waldgrundstük
ke einbeziehen, welche sie selbst oder ihre Mitglie
der aus anderem Anlaß als der Ablösung oder Auf
hebung von Nutzungsrechten erworben haben. 
2Die Einbeziehung von Grundstücken eines Mit
glieds setzt dessen Antrag voraus. 

(3) Die Waldgenossenschaft kann nach Maßgabe 
der Satzung auch noch andere Aufgaben erfüllen, 
wenn sie zur Hauptaufgabe in einem engen wirt:
schaftlichen Verhältnis stehen und die Hauptauf
gabe hierunter nicht leidet. 

(4) 1 Die Waldgenossenschaft hat das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen nach den Grundsät
zen der Gemeindeordnung zu führen. 2Sie hat jähr
lich einen ausgeglichenen Haushaltsplan zu erstel
len, der der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist; sind 
nach dem Haushaltsplan Kreditaufnahmen ge
plant, bedarf dieser der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde. 3Für die Kassen- und Rechnungsge
schäfte wird ein Kassenverwalter bestellt. 4Inner
halb von drei Monaten nach Abschluß des Haus
haltsjahres ist eine Jahresrechnung zu erstellen, in 
der das Ergebnis der Wirtschaftsführung ein
schließlich des Stands des Vermögens und der Ver
bindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haus
haltsjahres nachzuweisen ist . 5Die Rechnungen 
und die Kassenführung werden durch die staatli
che Rechnungsprüfungsstelle der Aufsichtsbehör
de auf Antrag der Waldgenossenschaft oder auf Er
suchen der Aufsichtsbehörde überörtlich geprüft. 

§ 2 

Mi tgliedschaft 

(1) Mitglied der Waldgenossenschaft ist, wer ent
weder mindestens einen Genossenschaftsanteil be-

sitzt oder wer Eigentümer (Miteigentümer) von 
Waldgrundstücken ist, die im Zusammenhang mit 
der Ablösung oder Aufhebung von Nutzungsrech
ten von der Gemeinde übertragen oder gemäß § 1 
Abs. 2 von der Waldgenossenschaft einbezogen 
worden sind. 

(2) In die Waldgenossenschaft können, vorbe
haltlich der Rechte Dritter und falls die Satzung es 
vorsieht, als Mitglieder auf ihren Antrag auch Ei
gentümer (Miteigentümer) anderer Waldgrund
stücke aufgenommen werden. 

(3) Die Genossenschaft führt ein stets auf dem 
laufenden zu haltendes Verzeichnis, in dem die je
weiligen Mitglieder mit ihren Genossenschaftsan
teilen oder mit ihren in die Waldgenossenschaft ein
bezogenen Grundstücken (Grundstücksteilen) auf
geführt sind. 

(4) Auf Antrag wird ein Mitglied nach Maßgabe 
der Satzung mit seinen Grundstücken (Grund
stücksteilen) von der Aufsichtsbehörde aus der 
Waldgenossenschaft entlassen, wenn andere Vor
schriften nicht entgegenstehen. 

§ 3 

Eigentumsgenossenschaft 

(1) Wurden die Waldgrundstücke von der Ge
meinde auf die Waldgenossenschaft zu Eigentum 
übertragen, so bemessen sich die Genossenschafts
anteile der Mitglieder sowie ihre Mitgliederrechte 
und -pflichten nach dem Inhalt und Umfang ihrer 
bisherigen Nutzungsrechte, wobei die bisher klein
ste Einheit der Nutzungsrechte der Maßstab für die 
Festlegung der Anteile ist ; im Verhältnis zur 
Hauptnutzung unbedeutende Nebennutzungen 
bleiben dabei außer Betracht. 

(2) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung oder 
Teilung der Genossenschaftsanteile kann durch die 
Satzung beschränkt werden. 

(3) Die Waldgenossenschaft kann ausnahmswei
se mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde (§ 6 
Abs. 1) Genossenschaftsanteile dann selbst erwer
ben, wenn dadurch die Aufgaben der Waldgenos
senschaft gefördert werden; solange solche Anteile 
im Besitz der Waldgenossenschaft sind, ruht die 
Ausübung des Stimmrechts. 

(4) Steht ·ein Genossenschaftsanteil mehreren 
Berechtigten zu, so können diese die genossen
schaftlichen Rechte aus ihm nur durch einen ge
meinschaftlichen Vertreter ausüben. 
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§4 

Betriebsgenossenschaft 

(1) Wurden die bisherigen Nutzungsberechtig
ten von der Gemeinde durch Übertragung des Ei
gentums (Miteigentums) an den Waldgrundstücken 
unmittelbar abgefunden, so bemessen sich die Mit
gliederrechte und -pflichten nach dem Wert der in 
die Waldgenossenschaft einbezogenen Grundstücke 
(Grundstücksteile). 

(2) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung der in 
die Waldgenossenschaft einbezogenen Grundstük
ke (Grundstücksteile) kann satzungsmäßig be
schränkt werden. 

(3) 1 Die Waldgenossenschaft kann ausnahms
weise mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde (§ 6 
Abs.l) Grundstücke (Grundstücksteile) im Sinn 
des Absatzes 2 dann selbst erwerben, wenn da
durch die Auf~aben der Waldgenossenschaft geför
dert werden. Mit dem Ubergang des Eigentums 
(Mit eigentums) auf die Waldgenossenschaft erlö
schen die bisher mit ihm verbundenen Mitglieder
rechte und -pflichten. 

(4) Steht ein Grundstück (Grundstücksteil) im 
Sinn des Absatzes 2 im Miteigentum mehrerer Be
rechtigter, so können diese die genossenschaftli
chen Rechte aus ihm nur durch einen gemeinschaft
lichen Vertreter ausüben . 

§ 5 

Sa tzungsinhalt 

1 Die Rechtsverhältnisse der Waldgenossenschaft 
werden durch eine Satzung geregelt. 2Die Satzung 
muß Bestimmungen treffen über 

1. den Namen und die Aufgaben, 
2. den Sitz, der in der Gemeinde zu nehmen ist, 

deren Waldgrundstücke mit den Nutzungsrech
ten belastet waren, 

3. die Mitglieder sowie deren Rechte und Pflich-
ten, 

4. die Genossenschaftsanteile, 
5. die Änderung der Satzung, 
6. die etwaigen Beschränkungen hinsichtlich der 

rechtsgeschäftlichen Veräußerung und Teilung 
der Genossenschaftsanteile oder der Wald
grundstücke, 

7. die Entlassung von Mitgliedern aus der Waldge
nossenschaft, 

8. die Genossenschaftsorgane, wobei die wichtig
sten Befugnisse einer Genossenschaftsver
sammlung zuzuweisen sind, 

9. die Verwaltung, Geschäftsführung und Vertre
tung, 

10. die etwaige Verteilung der Walderträgnisse an 
die Mitglieder sowie ihre Heranziehung zu 
Sach- und Geldleistungen, 

11. die Abwicklung bei der Auflösung der Waldge
nossenschaft, 

12 . das Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 
der Mitglieder untereinander oder mit den Ge
nossenschaftsorganen oder der Genossen
schaftsorgane untereinander. 

§ 6 

Aufsicht 

(1) Die Waldgenossenschaft untersteht der Auf
sicht der Behörde, die gemäß Art . 110 GO als Rechts
aufsichtsbehörde für die Gemeinde zuständig ist, 
in der die Waldgenossenschaft ihren Sitz hat. 

(2) Die Aufsicht erstreckt sich darauf, daß die 
Waldgenossenschaft ihre gesetzlichen und sat
zungsmäßigen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt. 

(3) 1 Der nach Absatz 1 zuständigen Aufsichtsbe
hörde stehen bei der Beaufsichtigung der Waldge
nossenschaft die durch die Art. 111 bis 114 GO hin
sichtlich der Rechtsaufsicht über die Gemeinden 
vorgesehenen Befugnisse zu. 2Vor Entscheidungen 
der Aufsichtsbehörde nach § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 3, § 4 
Abs.3 und § 7 ist die Forstbehörde, die der Verwal
tungsstufe der Aufsichtsbehörde entspricht, gut
achtlich zu hören. 

§ 7 

Genehmigung von Satzungsänderungen, 
Auflösung 

(1) Satzungsänderungen sind von der Aufsichts
behörde zu genehmigen, wenn sie den Vorschriften 
der §§ 1 und 5 entsprechen. 

(2) 1 Die Waldgenossenschaft kann durch ein
stimmigen Beschluß ihrer Mitglieder mit Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, wenn 
andere Vorschriften nicht entgegenstehen. 2Die 
Waldgenossenschaft ist von der Aufsichtsbehörde 
aufzulösen, wenn die Zahl der Mitglieder unter 
drei gesunken ist oder wenn ihre Hauptaufgabe un
erfüllbar geworden ist. 

§8 

1nkrafttreten, Außerkrafttreten 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1996 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Ablösung und Aufhebung von Nutzungsrechten 
(NRAV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Juni 1970 (BayRS 2020-1-1-1-1) außer Kraft. 

München, den 14. November 1996 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 



456 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22/1996 

800-21-51-F 

Prüfungsordnung 
für die Durchführung der Abschlußprüfung 

im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 
(PO-VermT) 

Vom 15. November 1996 

Auf Grund von § 41 Satz 1 und § 84 Abs. 1 des Be~ 
rufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 14. August 1969 
(BGBI I S. 1112), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 1995 (BGEl I S.946), sowie 
Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Be
rufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 29. September 1993 (GVEl S.754, 
Bay~S 800-21-1-A) und § 8 der Verordnung über 
die Ubertragung von Aufgaben nach dem Gesetz 
zur:. Ausführung des Berufsbildungsgesetzes 
(AUVBBiG) vom 19. März 1996 (GVBI S.168, 
BayRS 800-21-21-A) erläßt das Bayerische Staats
ministerium der Finanzen folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 

Prüfungsausschüsse 

§ Errichtung, Zusammensetzung, Berufung, Vorsitz 
§ 2 Befangenheit 
§ 3 Geschäftsführung 
§ 4 Verschwiegenheit 

Abschnitt II 

VOTbereitung der Prüfung 

§ 5 Prüfungstermine 
§ 6 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlußprüfung 
§ 7 Anmeldung zur Prüfung 
§ 8 Entscheidung über die Zulassung 

Abschnitt III 

Durchführung der Prüfung 

§ 9 Prüfungsgegenstand, Gliederung der Prüfung 
§ 10 Prüfungsaufgaben 
§ 11 Nichtöffentlichkeit 
§ 12 Leitung und Aufsicht 
§ 13 Ausweispflicht und Belehrung 
§ 14 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
§ 15 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Abschnitt IV 

Bewertung, Feststellung und 
Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 16 Bewertung 
§ 17 Feststellung des Prüfungsergebnisses 
§ 18 Prüfungszeugnis 
§ 19 Nicht bestandene Prüfung 

Abschnitt V 

Wiederholungsprüfung 

§ 20 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt VI 

Schlußbestimmungen 

§ 21 Rechtsbehelfe 
§ 22 Prüfungsunterlagen 
§ 23 Übergangsregelung 
§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt I 

Prüfungsausschüsse 

§ 1 

Errichtung, Zusammensetzung, Berufung, Vorsitz 

(1) Für die Abnahme der Abschlußprüfung im 
Ausbildungsberuf "Vermessungs techniker /Vermes
sungstechnikerin" errichtet das Landesvermes
sungsamt als zuständige Stelle Prüfungsausschüsse 
(§ 36 Satz 1 BBiG). 

(2) Die Zusammensetzung des Prüfungsaus
schusses und die Berufung seiner Mitglieder rich
ten sich nach § 37 BBiG. 

(3) Die Wahl des vorsitzenden Mitglieds des Prü
fungsausschusses und dessen Stellvertretung sowie 
die Beschlußfähigkeit und Abstimmung richten 
sich nach § 38 BBiG. 

§ 2 

Befangenheit 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prü
fungsausschußmitglieder nicht mitwirken, die mit 
Prüfungsbewerbern 

- verheiratet oder verheiratet gewesen sind oder 

- in gerader Linie verwandt oder verschwägert 
sind oder 

- durch Annahme an Kindes Statt verbunden sind 
oder 

- in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt 
sind oder 

- bis zum zweiten Grad verschwägert sind, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft 
begründet ist, nicht mehr besteht. 

(2) Prüfungsausschußmitglieder, die sich befan
gen fühlen, oder Prüfungsteilnehmer, die die Be
sorgnis der Befangenheit geltend machen wol
len, haben dies dem Landesvermessungsamt mitzu
teilen, während der Prüfung dem Prüfungsaus
schuß. 
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(3) Die Entscheidung über den Ausschluß von 
der Mi twirkung nach Absa tz 2 trifft das Landesver
messungsamt, während der Prüfung der Prüfungs
ausschuß. 

(4) lWenn in folge Befangenheit die ordnungsge
mäße Besetzung eines Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann das Landesvermessungsamt für 
die jeweilige Prüfung weitere Stellvertreter beru
fen . 2Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durch
führung der Prüfung aus anderen Gründen nicht 
gewährleistet erscheint. 

§ 3 

Geschäftsführung 

(1) 1 Das Landesvermessungsamt regelt im Be
nehmen mit dem Prüfungsausschuß dessen Ge
schäftsführung. 2Hierzu gehören insbesondere Ein
ladungen, die Protokollführung und die Durchfüh
rung der Beschlüsse. 

(2) 1 Die Sitzungs protokolle sind vom Schrift
führer und vom vorsitzenden Mitglied zu unter
zeichnen. 2§ 17 Abs. 7 bleibt unberührt. 

§4 

Verschwiegenhei t 

1 Alle an der Vorbereitung und Durchführung der 
Prüfung Beteiligten haben über Prüfungsvorgänge 
~egenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. 
Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsaus

schuß. 3 Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des 
Landesvermessungsamts. 

Abschnitt II 

Vorbereitung der Prüfung 

§ 5 

Prüfungstermine 

(1) 1 Das Landesvermessungsamt bestimmt die 
Termine, nach denen sich die Fristen im Prüfungs
verfahren r ichten. 2Das Landesvermessungsamt 
gibt diese Termine und die Anmeldefristen recht
zeitig bekannt. 3Die maßgebenden Termine sollen 
auf den Ablauf der Berufsausbildung und den Un
terricht der Berufsschule abgestimmt sein. 

(2) 1 Die mit der Durchführung der Prüfung ver
bundenen Termine und Orte setzt das Landesver
messungsamt im Einvernehmen mit dem Prüfungs
ausschuß fest . 2Die Ausbildenden und die Auszubil
denden werden vom Landesvermessungsamt un
verzüglich davon unterrichtet. 

§ 6 

Zulassungsvoraussetzungen 
für die Abschlußprüfung 

1 Die Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluß
rrüfung richten sich nach den §§ 39 und 40 BBiG. 
§ 48 Abs. 3 Nr. 2 BBiG bleibt unberührt. 

§ 7 

Anmeldung zur Prüfung 

(1) Die Ausbildenden haben die Auszubildenden 
mit deren Zustimmung beim Landesvermessungs
amt zur Abschlußprüfung innerhalb der Anmelde
frist (§ 5 Abs. 1 Satz 2) schriftlich anzumelden. 

(2) 1 In besonderen Fällen können die Prüfungs
bewerber selbst den Antrag auf Zulassung beim 
Landesvermessungsamt stellen. 2Dies gilt insbe
sondere in den Fällen gemäß § 40 BBiG und bei Wie
derholung der Prüfung, falls ein Ausbildungsver
hältnis nicht mehr besteht. 

(3) Der Meldung sind beizufügen: 

1. in den Fällen der §§ 39 und 40 Abs. 1 BBiG 

a) eine Bescheinigung über die Teilnahme an der 
vorgeschriebenen Zwischenprüfung, 

b) das vorgeschriebene Berichtsheft (Ausbil
dungsnachweis), 

c) eine Kopie des letzten Berufsschulzeugnisses, 

d) gegebenenfalls weitere Ausbildungs-, Tätig
keits- oder Fortbildungsnachweise, 

e) ein Lebenslauf (tabellarisch), 

f) gegebenenfalls eine Bescheinigung über Art 
und Umfang der Behinderung (§ 48 Abs. 3 
Nr.2 BBiG), 

2. in den Fällen des § 40 Abs. 2 und 3 BBiG 

a) Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung 
über den Erwerb von Kenntnissen und Fertig
keiten im Sinn des § 40 Abs. 2 BBiG oder Ausbil
dungsnachweise im Sinn des § 40 Abs. 3 BBiG, 

b) eine Kopie des letzten Zeugnisses der zuletzt 
besuchten Schule, 

c) gegebenenfalls weitere Ausbildungs-, Tätig
keits- und Fortbildungsnachweise sowie An
gaben über die Teilnahme an Prüfungen, 

d) ein Lebenslauf (tabellarisch). 

§8 

Entscheidung übe:r die Zulassung 

(1) Die Entscheidung über die Zulassung nach 
§ 39 Abs. 2 BBiG ist den Prüfungsbewerbern und 
den Ausbildenden rechtzeitig vor Prüfungsbeginn 
unter Angabe der Prüfungstermine und -orte ein
schließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuß 
bis zum Beginn der Prüfung widerrufen werden, 
wenn sie auf Grund von gefälschten Unterlagen 
oder falschen Angaben ausgesprochen wurde. 

Abschnitt III 

Durchführung der Prüfung 

§ 9 

Prüfungsgegenstand, Gliederung der Prüfung 

(1) Der Prüfungsgegenstand richtet sich n ach 
§ 35 BBiG. 
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(2) Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach 
§ 8 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Vermessungstechniker /zur Vermessungstechnike
rin (Ausbildungs ordnung) vom 17. Dezember 19,94 
(BGEl I S . 3889). 

(3) Soweit Behinderte an der Prüfung teilneh
men, sind deren besondere Belange bei der Prüfung 
zu berücksichtigen. 

§ 10 

Prüfungsaufgaben 

(1) 1 Der Prüfungsausschuß beschließt auf der 
Grundlage der Ausbildungsordnung die in seil'lem 
Auftrag erstellten Prüfungsaufgaben. 2Er be
stimmt jeweils zwei Prüfer für die Bewertung der 
einzelnen Prüfungsaufgaben. 3Er kann Personen, 
die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, 
mit der Erstellung von Vorschlägen für Prüfungs
aufgaben beauftragen. 

(2) Der Prüfungsausschuß kann von anderen 
Stellen oder überregional erstellte Prüfungsaufga
ben übernehmen. 

§1l 

Nichtöffentlichkeit 

1 Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2 Angehöri
ge des Staatsministeriums der Finanzen und des 
Landesvermessungsamts sowie die Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungs
ausschusses können anwesend sein. 3Der Prüfungs
ausschuß kann im Einvernehmen mit dem Landes
vermessungsamt anderen Personen die Anwesen
heit gestatten. 4Bei der Beratung über das Prü
fungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prü
fungsausschusses und die sie vertretenden Perso
nen anwesend sein. 

§ 12 

Leitung und Aufsicht 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsit
zenden Mitglieds vom Prüfungs ausschuß abge
nommen. 

(2) Das Landesvermessungsamt regelt im Ein
vernehmen mit dem Prüfungsausschuß die Prü
fungsaufsicht, die sicherstellen soll, daß die Prü
fungsteilnehmer die Arbeiten selbständig und nur 
mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln aus
führen. 

(3) Wenn sich die Bearbeitung einer Aufgabe 
über mehrere Tage erstreckt, sind die Aufgaben und 
die erarbeiteten Ergebnisse nach Beendigung der 
täglichen Prüfungszeit von der Prüfungs aufsicht 
unter Verschluß zu nehmen und den Prüfungsteil
nehmern am nächsten Tag zur Fortsetzung der Prü
fung wieder auszuhändigen. 

(4) Über den Verlauf der Prüfung ist ein Proto
koll zu fertigen. 

§ 13 

Ausweispflicht und Belehrung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Ver
langen der Prüfungs aufsicht über ihre Person aus
zuweisen. 

(2) Sie sind vor Beginn der Prüfung über den 
Prüfungs ablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, 
die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel und die Fol
gen von Täuschungshandlungen und Ordnungsver
stößen zu belehren. 

§ 14 

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1) 1 Versuchen Prüfungs teilnehmer zu täuschen 
oder die Prüfung zu stören, so hat sie die Prüfungs
aufsicht zu verwarnen und in dem Protokoll einen 
Vermerk aufzunehmen, aus dem die Art des Täu
schungs- oder Störungsversuchs ersichtlich ist. 
2Diese Prüfungsteilnehmer dürfen ihre Prüfung 
fortsetzen. 

(2) 1 Prüfungs teilnehmer, die trotz Verwarnung 
stören oder täuschen, können von der Prüfungs auf -
sicht von der Fortsetzung der Prüfung in dem be
treffenden Prüfungsfach vorläufig ausgeschlossen 
werden. 2Das vorsitzende Mitglied des Prüfungs
ausschusses ist von dieser Maßnahme unverzüglich 
zu unterrichten. 

(3) 1 Über den endgültigen Ausschluß und dessen 
Folgen entscheidet der Prüfungsausschuß nach An
hörung dieser Prüfungsteilnehmer. 2 Der Prüfungs
ausschuß kann die Prüfungsarbeit mit dem Punkt
wert Null bewerten (siehe §§ 17 Abs.6 und 20 
Abs.2) oder in besonders schweren Fällen, insbe
sondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
die Prüfung für nicht bestanden erklären. 

(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so kann der amtie
rende Prüfungsausschuß nach Anhörung dieser 
Prüfungsteilnehmer die Prüfung innerhalb eines 
Jahres auch nachträglich für nicht bestanden er
klären. 

§ 15 

Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) 1 Die zur Prüfung Gemeldeten können vor Be
ginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung ge
genüber dem Landesvermessungsamt von der Prü
fung zurücktreten. 2In diesem Fall gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. 

(2) 1 Treten Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in 
sich abgeschlossene Prüfungsleistungen nur aner
kannt werden, wenn ein wichtiger Grund für den 
Rücktritt vorliegt (z. B. Krankheitsfall, der durch 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachzuwei
sen ist). 2Der Prüfungsausschuß bestimmt, in wel
cher Weise versäumte Prüfungsleistungen nachzu
holen sind. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü
fung , ohne daß ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt 
die Prüfung als nicht bestanden. 

(4) 1 Nehmen Prüfungsteilnehmer ohne wichti
gen Grund an einzelnen Prüfungsarbeiten nicht 
teil, so sind diese Arbeiten mit dem F.~ktwert Null 
zu bewerten. 2Liegt für die Nichtteilnahme ein 
wichtiger Grund vor, so bestimmt der Prüfungsaus
schuß, in welcher Weise die versäumte Prüfungslei
stung nachzuholen ist. 
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(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet der Prüfungsausschuß. 

Abschnitt IV 

Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses 

§ 16 

Bewertung 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen sowie die 
Gesamtleistung sind - unbeschadet der Gewich
tung von einzelnen Prüfungs fächern - wie folgt zu 
bewerten: 

- eine den Anforderungen in besonderem Maße 
entsprechende Leistung 

100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut 
- eine den Anforderungen voll entsprechende Lei

stung 

= unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut 

- eine den Anforderungen im allgemeinen entspre
chende Leistung 

= unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befrie
digend 

- eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
ganzen den Anforderungen noch entspricht 

= unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausrei
chend 

- eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent
spricht, jedoch erkennen läßt, daß die notwendi
gen Grundkenntnisse vorhanden sind 

= unter 50 bis 30 Punkte = Note 5 = mangel
haft 

- eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent
spricht und bei der selbst die Grundkenntnisse 
lückenhaft sind 

= unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenü
gend. 

(2) Bei programmierter Prüfung ist eine der Prü
fungsart entsprechende Bewertung vorzunehmen. 

(3) IJede praktische und schriftliche Prüfungs
leistung ist von mindestens zwei Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses oder von mindestens einem 
Mitglied bzw. stellvertretenden Mitglied und der 
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 bestellten prüfenden Person 
getrennt zu beurteilen und zu bewerten. 2Weichen 
die einzelnen Prüfungsbewertungen um nicht mehr 
als zehn Punkte voneinander ab, so gilt der Durch
schnitt. 3Bei größeren Abweichungen setzt, wenn 
die Prüfer sich nicht einigen oder sich nicht bis auf 
zehn Punkte annähern, der Prüfungsausschuß die 
Punkte fest . 

(4) Bei den schriftlichen Prüfungsarbeiten ist 
nicht nur die Richtigkeit der Lösung, sondern auch 
die äußere Form der Arbeit, deren Gliederung, die 
Art der Begründung, die Klarheit der Darstellung, 
die Rechtschreibung und die Gewandtheit des Aus-
drucks zu bewerten. \ 

§ 17 

Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) 1 Der Prüfungsausschuß stellt gemeinsam die 
Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen so
wie das Gesamtergebnis der Prüfung fest. 2Bei der 
Bewertung des Gesamtergebnisses der Abschluß
prüfung haben die schrift~~che Prüfung und das 
Prüfungsfach praktische Ubungen gleiches Ge
wicht. 

.. (2) Das Ergebnis im Prüfungsfach praktische 
Ubungen ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ein
zelbewertungen der drei Aufgaben nach § 8 Abs. 3 
Ausbildungsordnung. 

(3) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird 
gemäß § 8 Abs. 7 und 8 Ausbildungsordnung aus 
den Bewertungen der Leistungen in den Prüfungs
fächern nach § 8.Abs. 4 Ausbildungsor,dnung ermit
telt. 

(4) IDas Landesvermessungsamt teilt denjeni
gen Prüfungsteilnehmern, für die die Teilnahme an 
einer mündlichen Prüfung für das Bestehen der 
Prüfung den Ausschlag geben kann, das vorläufige 
Prüfungsergebnis und die Möglichkeit mit, gemäß 
§ 8 Abs. 7 Ausbildungsordnung auf Antrag mit ei
ner mündlichen Prüfung die schriftliche Prüfung 
zu ergänzen. 2Die Fächer der schriftlichen Prüfung, 
die auf Antrag der Prüfungsteilnehmer oder nach 
Ermessen des Prüfungsausschusses durch eine 
mündliche Prüfung zu ergänzen sind, werden ein
zeln bewertet und gehen in das Ergebnis der 
schriftlichen Einzelprüfungen mit der Gewichtung 
nach § 8 Abs. 7 Ausbildungsordnung ein. 3Die 
mündliche Prüfung wird vom Prüfungsausschuß 
abgenommen. 4Die Dauer je Prüfungsfach soll zehn 
Minuten nicht übersteigen. 

(5) Im Prüfungszeugnis wird als Gesamtnote 
verwendet: 

Note bei Punkten 
1 sehr gut 100 bis 92 
2 gut unter 92 bis 81 
3 befriedigend unter 81 bis 67 
4 ausreichend unter 67 bis 50 . 

(6) 1 Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in 
der praktischen Prüfung und in der schriftlichen 
Prüfung im Durchschnitt mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht worden sind. 2Die Prüfung ist 
nicht bestanden, wenn eine Prüfungsaufgabe in der 
praktischen Prüfung oder ein Prüfungsfach der 
schriftlichen Prüfung mit ungenügend bewertet 
worden ist (§ 8 Abs. 9 Ausbildungsordnung). 

(7) 1 Über den Verlauf der Prüfung einschließlich 
der Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
ist eine Prüfungsniederschrift zu fertigen. 2Sie ist 
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. 

§ 18 

Prüfungszeugnis 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestan
den haben, erhalten ein Prüfungszeugnis mit Bei
lage. 
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(2) Das Prüfungszeugnis enthält: 
1. die Bezeichnung "Prüfungszeugnis nach § 34 

BBiG" , 
2. die Angaben zur Person, 
3. die Bezeichnung des Ausbildungsberufs und die 

Berufsbezeichnung "Vermessungstechniker / 
Vermessungstechnikerin" , 

4. die Feststellung über das Bestehen der Prüfung, 
5. das Gesamtergebnis der Prüfung (Gesamtnote 

gemäß § 17 Abs. 5) sowie die zusammengefaßten 
Ergebnisse-des Prüfungsfachs praktische Übun
gen gemäß § 17 Abs. 2 und der schriftlichen Prü
fung gemäß § 17 Abs. 3 nach Punkten, 

6. das Datum des Bestehens der Prüfung (Tag der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses) , 

7. die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses und der beayftragten Person 
des Landesvermessungsamts mit Dienstsiegel. 

(3) Die Beilage zum Prüfungszeugnis weist die 
erzielten Prüfungsergebnisse im einzelnen nach. 

(4) Das Prüfungszeugnis mi t Beilage wird den Prü
fungsteilnehmern vom Landesvermessungsamt unver
züglich übersandt. 

§ 19 

Nicht bestandene Prüfung 

(1) IBei nicht bestandener Prüfung erhalten die 
Prüfungsteilnehmer und gegebenenfalls ihre ge
setzlichen Vertreter sowie die Ausbildenden vom 
Landesvermessungsamt einen schriftlichen Be
scheid. 2Darin ist anzugeben, in welchen Prüfungs
teilen keine ausreichenden Leistungen erbracht 
oder welche Einzelleistungen mit ungenügend be
wertet worden sind. 3 Als Datum des Nichtbeste
hens ist der Tag der Feststellung des Prüfungser
gebnisses einzusetzen. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wieder
. holungsprüfung gemäß § 20 ist hinzuweisen. 

Abschnitt V 

Wiederholungsprüfung 

§ 20 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Die Prüfung kann zweimal wiederholt wer
den (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BBiG). 

(2) Ist eine Prüfungsaufgabe in der praktischen 
Prüfung oder ein Prüfungsfach in der schriftlichen 
Prüfung mit ungenügend bewertet (§ 8 Abs. 9 Aus
bildungsordnung), ist der entsprechende Prüfungs
teil zu wiederholen. 

(3) Haben Prüfungsteilnehmer bei nicht bestan
dener .. Prüfung entweder im Prüfungsfach prakti
sche Ubungen oder in der schriftlichen .Prüfung 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, ist 
dieser Teil auf Antrag der Prüfungsteilnehmer nicht 
zu wiederholen, sofern diese Leistungen vor nicht 
mehr als zwei Jahren - gerechnet vom Tage der 
nicht bestandenen Prüfung an - erbracht wurden. 

(4) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 
Prüfungstermin wiederholt werden. 

(5) 1 Die Vorschriften über die Anmeldung und 
Zulassung (§§ 6 bis 8) gelten sinngemäß. 2Bei der 
Anmeldung sind außerdem Ort und Datum der vor
ausgegangenen Prüfung anzugeben. 

Abschnitt VI 

Schlußbestimmungen 

§ 21 

Rechtsbehelfe 

(1) 1 Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sowie des Landesvermessungsamts sind bei ihrer 
schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewer
ber oder -teilnehmer mit einer Rechtsbehelfsbeleh
rung zu versehen. 2Das gilt nicht für das Prüfungs
zeugnis bei bestandener Prüfung. 

(2) Soweit Prüfungsteilnehmer gegen die Bewer
tung einer Prüfungsleistung substantiierte Ein
wendungen erheben, ist die Prüfungsentscheidung 
im Rahmen des Widerspruchsverfahrens unter 
maßgeblicher Beteiligung der ursprünglichen Prü
fer zu überdenken . 

§ 22 

Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Abschluß der Prüfung ist den Prüfungs
teilnehmern oder ihren gesetzlichen Vertretern in
nerhalb eines Jahres auf Antrag Einsicht in ihre 
Prüfungsarbeiten zu gewähren. 

(2) Die Prüfungsarbeiten der praktischen und 
schriftlichen Prüfung und die Protokolle (§ 12) sind 
zwei Jahre, die Anmeldungen (§ 7) und die Nieder
schriften (§ 17 Abs. 7) sind zehn Jahre beim Landes
vermessungsamt aufzubewahren. 

§ 23 

Übergangsregelung 

1 Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei In
krafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die 
bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei 
denn die Vertragsparteien hatten gemäß § 9 Ausbil
dungsordnung die Anwendung der Ausbildungs
ordnung vom 17 . Dezember 1994 (BGEl I S. 3889) 
vereinbart. 2Bei Umschulungsverhältnissen mit 
zweijährigem Umschulungsvertrag, die im Herbst 
1995 begonnen haben, sind ausnahmsweise die bis
herigen Vorschriften anzuwenden. 

§ 24 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1996 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für 
die Durchführung von Abschlußprüfungen im Aus
bildungsberuf Vermessungstechniker (PO-VermT) 
vom 23. September 1982 (BayRS 800-21-51-F) au
ßer Kraft. 

München, den 15 . November 1996 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Erwin Huber, Staatsminister 
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